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Die Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung des amtlichen 
Endergebnisses der Bundestagswahl in den Wahlkreisen 152 (Leipzig 
I) und 153 (Leipzig II) findet am 04.10.2021 um 9:00 Uhr im Festsaal 
des Neuen Rathauses statt.
Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt. ■

Die Sitzung des Beirates für Tierschutz wird aufgrund der Coro-
napandemie als Videokonferenz stattfinden. Der Vorsitzende des 
Beirates für Tierschutz bittet darum, dass Personen, die daran teil-
nehmen wollen und zu bestimmten Tagesordnungspunkten mit 
dem Beirat sprechen möchten, sich vorher schriftlich unter folgender 
Email: andreas.geisler@stadtrat.leipzig.de anmelden. Darüber hinaus 
wird darum gebeten, in Ihrer Anmeldung mitzuteilen, zu welchen 
Tagesordnungspunkten Sie mit dem Beirat sprechen möchten, Ihren 
Namen und Vornamen sowie eine Email-Adresse zu benennen, an 
die die Einladung (Link) zur Videokonferenz versendet werden soll.

23.09., 15:30 Uhr –Videokonferenz
- Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 15.7.2021
- Anträge aus dem Stadtrat
- Vorlagen
- Öffentlichkeitsarbeit des Beirates für Tierschutz - Fortsetzung
- Sonstiges ■

Sitzung des Kreiswahlausschusses zur  
Ergebnisermittlung Bundestagswahl 2021

Sitzung des  
Beirates für Tierschutz

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 29.09.2021, 17.00 Uhr, 
Neues Rathaus, Zi. 262, Sitzungssaal des Stadtrates
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung der Tagesordnung
 - Protokollbestätigung
 - Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.09.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
 - Bericht aus Beteiligungen
 - Beratung der Vorlagen I
 - Vergabe der Lieferung, Installation, Anpassung und Pflege ei-ner 

Anwendung zur Ablösung der Barschecks in der Stadtver-waltung 
Leipzig (Nacherfassung VII-DS-04884)

 - Vergleich zur „Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Stadt Leipzig zum Grundstück Richter-straße 4 - 6, 
Flurstück 3587 Gemarkung Leipzig“ (Nacherfas-sung VII-DS-02833)

 - Errichtung von Spielplätzen (Bestätigung gem. § 79 (1) Sächs-GemO) 
[Nacherfassung VII-DS-02865] Mittelübertragung vom Ergebnis- zum 
Finanzhaushalt

 - Zuschlag für Beratungsleistung Benchmarking IT-Leistungen und 
Infrastruktur (Nacherfassung VII-DS-01919)

 - Jahresabschlussreports bbvl 2020 - Nachlieferung
 - Informationen ■

(Änderungen vorbehalten)
Der Vorsitzende 

des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 27.09.2021, 17.00 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 13.09.2021
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sit-

zung 
 - Grunderwerb von zwei Teilflächen an der Schulze-Delitzsch-Straße 

– Grunderwerb von Deutscher Bahn – Erst- und Zweitvorlage –  
VII-DS-01353

 - Erwerb einer großen Ausgleichsfläche an der Schulze-Delitzsch-
Straße – Erst- und Zweitvorlage – VII-DS-02718

 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung 
„Kita Sonnenhügel“, Am Hohlweg 2 (Nacherfassung VII-DS-02006) 
VII-DS-06015

 - Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 33. nicht öffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 05.07.2021
 - GVA-Nr. VII-122/2021: Verkauf von Flächen im IP-Nord zur Errichtung 

eines Autohofs – Erstvorlage – Vorlage: VII-DS-02089-NF-02

Beschlüsse aus der 34. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 19.07.2021
 - Es wurden keine Vorlagen beschlossen. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 20.09., 16.30 Uhr, Neues 
Rathaus, Sitzungssaal
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
 - Teilhabe und unterstützende Strukturen für Familien mit Behinde-

rungen sicherstellen (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) VII-A-02745
 - Teilhabe und unterstützende Strukturen für Familien mit Behin-

derungen sicherstellen (Dezernat Jugend, Schule und Demokratie) 
VII-A-02745-VSP-01

 - Leipziger Modellschule (LEMO) Anteilsfinanzierung für den Hort-
bereich (Nacherfassung VII-DS-04436) (Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie) VII-DS-06162 

 - Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
- Übernahme der Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Erich 

Kästner-Schule und der Schule am Auensee
- Zusätzliche Sachkosten für die Umsetzung von Schulsozialarbeit 

an der Paul-Robeson-Schule, der Schule Wiederitzsch, der Wil-
helm-Hauff-Schule und der Wilhelm-Wander-Schule

 - Bericht der Bürgermeisterin
 - Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe 2021 – Übersicht zu 

Rücklaufgeldern und Nachanträge
 - Information der Verwaltung
 - Sonstiges ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de
 
Ortschaftsrat Plaußig
23.09.2021 um 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Plaußiger Dorfstraße 
19, 04349 Leipzig oder alternativ per Videokonferenz
 - Neues aus Plaußig & der Umgebung
 - Vorstellung Liegenschaftsbericht 2020
 - Vorstellung Broschüre „Demokratie vor ihrer Haustüre“
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Gehwegsanierungsprogramm – Umsetzung des Ratsbeschlusses 

VI-A-00968 vom 08.07.2015; Punkt 2, Erarbeitung eines Fußwege-
sanierungsprogramms (VI-DS-02945)

 - Beseitigung von Winterschäden auf Leipziger Haupt- und Neben-
straßen (VII-A-05507)

 - Leipziger Grabensystem (Gewässerung 2. Ordnung): Renaturierung 
und Hochwasserschutz in EInklang bringen (VII-A-06249)

 - Vergabe Brauchtumsmittel 2021

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
27.09.2021 um 18.30 Uhr im ehemaligen Gemeindeamt in Knautnaun-
dorf, Schkorlopper Straße 34, 04249 Leipzig
 - Protokollkontrolle 28.06.2021
 - Vorstellung der ersten Entwürfe zum Ausbau der Rehbacher Straße
 - Stand Konzeption der Ortschaft zum Themenjahr 2023
 - Vorstellung erster Entwürfe für Knautnaundorf durch Dr. Nabert
 - Anträge und Informationen der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
27.09.2021 (Sondersitzung) um 18 Uhr im Leipzig Hotel, Hallesche 
Straße 190, 04159 Leipzig 
 - Erläuterung zum Bebauungsplan Nr. 422 „Radefelder Allee West“ 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch Herrn Christiansen, 
Sachgebietsleiter und Herrn Mehrwald Mitarbeiter Stadtplanungs-
amt Leipzig,

 - Bebauungsplan Nr. 422 „Radefelder Allee West“, Stellungnahmen 
des Ortschaftsrates ab 2016 bis 2020

Ortschaftsrat Burghausen
28.09.2021 um 19 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeinde-
amts Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Protokollkontrolle
 - Information des Saale-Elster-Kanal Förderverein über die weitere 

Entwicklung des Saale-Leipzig-Kanal und dessen Fortschritt
 - Vorberatung des Verwaltungsstandpunktes Nr. VII-A-02793-VSP-01 

– Konzept zur Stärkung der Nordwestaue unter Betrachtung land-
wirtschaftlicher Flächen erstellen ■

(Änderungen vorbehalten)

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat West
27.09.2021, 18 Uhr im Großen Saal des Freizeittreffs Völkerfreundschaft  
- Information zu offenen Anfragen und zu im SBB behandelten An-

trägen und Vorhaben in der Ratsversammlung
- Leipziger Modellschule – Anteilsfinanzierung für Hortbereich
- SBB Antrag: Erweiterung bzw. Neubau von Sportplätzen im Leipziger 

Westen 
- Beseitigung von Winterschäden auf Leipziger Haupt- und Neben-

straßen
- Stadtbezirksbudget, 1. und 2. Lesung

Stadtbezirksbeirat Südost
28.09.2021, 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 9, 
04299 Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Erinnerungspolitik Parkstadt Dösen

Stadtbezirksbeirat Süd
29.09.2021, 18.00 Uhr, Immanuel-Kant-Gymnasium, Zimmer 111, Scharn-
horststraße 15 (und voraussichtlich per Videokonferenz – https://www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued)
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 

Stadtbezirksbeirat Nordost
29.09.2021, 17.30 Uhr, im KulturGut Schloss Schönefeld, Zeumerstr.1, 
04347  Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Fünf Fluglärm-Messstationen für den Leipziger Norden

Stadtbezirksbeirat Nord
30.09.2021, 17.30 Uhr, im Kulturhof Nord, Kultursaal, Eisenacher Straße 
72, 04155 Leipzig
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 
- Baubeschluss Neubau 5-zügiges Gymnasium mit 3-Feld Sporthalle 

an der Messe-Allee ■
(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Ratsinformationssystem
https://ratsinfo.leipzig.de

https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued
http://https://ratsinfo.leipzig.de
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzungen 2021 und 
2022 der Stadt Leipzig gemäß § 76 Abs. 3 der Gemeindeordnung 

für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 01.01.2018
Mit Schreiben vom 02. September 2021, AZ.: 20-2222/6/23, erteilte die 
Landesdirektion Sachsen die Genehmigung zu den genehmigungs-
pflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen 2021 und 2022 der Stadt 
Leipzig.
1. Die in § 2 der am 31. März 2021 vom Stadtrat der Stadt Leipzig 

beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und 
für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbeträge der vor-
gesehenen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 
346.301.000 EUR sowie für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 135.271.300 
EUR werden genehmigt.

2. Die in § 3 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen 
werden für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 170.318.850 EUR und 
für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 296.752.450 EUR genehmigt. Im 
Übrigen sind sie genehmigungsfrei.

3. Die vorstehenden Genehmigungen werden verbunden mit folgenden 
Auflagen:

3.1 Der Landesdirektion Sachsen ist in den Doppelhaushaltsjahren 
jeweils innerhalb eines Monats zum Stand 31. März, 30. Juni, 30. 
September sowie 31. Dezember über den Haushaltsvollzug und 
die voraussichtliche Haushaltsentwicklung zum Jahresende zu 
berichten.

3.2 Die Kreditaufnahme in den Jahren 2021 und 2022 ist an den tat-
sächlich realisierten Investitionsumfang anzupassen. Der Landes-
direktion Sachsen ist ein Bericht über den Stand der Umsetzung der 
Investitionspläne, untergliedert nach Teilhaushalten, und der daran 
angepassten Kreditaufnahme jeweils mit dem Halbjahresbericht 
bzw. Vollzugsbericht zum Jahresende vorzulegen.

3.3 Die Stadt Leipzig hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass die gesetzlichen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich 
im Finanzplanungszeitraum vorliegen und die Zahlungsfähigkeit ab 
2023 sichergestellt werden kann. Hierfür sind eigenverantwortlich 
geeignete Konsolidierungsmaßnahmen, wie insbesondere die Rück-
führung des aufgenommenen Kassenkredits und der Aufbau einer 
Rücklage an verfügbaren Mitteln, zu prüfen und zu ergreifen. Kann 
ein Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht dargestellt 
werden, wird die Stadt Leipzig mit der Erstellung der nächsten 
Haushaltssatzung ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen haben.

3.4 Die Stadt Leipzig hat den Bedarf für die geplanten Investitions-
maßnahmen einschließlich der aus Vorjahren übertragenen Er-
mächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Priorisierung zu 
überprüfen. Mit dem nächsten Haushaltsplan ist in der Übersicht 
der geplanten Investitionen eine Zuordnung der Maßnahmen zur 
infrastrukturellen Grundversorgung kenntlich zu machen.

3.5 Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auf-
lagen wird vorbehalten.

4.  Der in § 4 der am 31. März 2021 beschlossenen Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassen-
kredite in Höhe von 400.000.000 EUR wird genehmigt.

5. Der in § 4 der am 31. März 2021 beschlossenen Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassen-
kredite in Höhe von 400.000.000 EUR ist genehmigungsfrei.

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu Stande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang gültig zu 
Stande gekommen.

Dies gilt nicht wenn,
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Der Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig einschließlich seiner Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO liegt vom 20.09.2021 bis 
24.09.2021 in der Stadtkämmerei, Neues Rathaus, Zimmer 319, während der Dienststunden der Verwaltung (Mo., Mi. u. Do. 9.00-15.30 
Uhr, Di. 9.00-18.00 Uhr, Fr. 9.00-12.30 Uhr) zur kostenlosen Einsicht durch jedermann aus. ■

Auslegung Haushaltsplan
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§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  2.030.698.180 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf 2.100.760.630 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf  -70.062.451 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 18.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf 8.300.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 9.700.000 EUR
- Gesamtergebnis auf -60.362.451 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
 Vorjahren auf    0 EUR
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
 Vorjahren auf   0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
 ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3
 Satz 3 SächsGemO auf 55.166.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im Sonder-
 ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3
 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf   -5.195.851 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  1.917.360.457 EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf  1.969.540.761 EUR
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
 der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf -52.180.304 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 97.189.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  256.394.074 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf -159.204.544 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss 
 oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  -211.384.848 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 389.058.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 93.257.000 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 295.801.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
 im Haushaltsjahr auf   84.416.152 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 346.301.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungs-Maßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird auf    312.065.704 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden 
darf, wird 
- für die Stadtkasse auf 400.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.
Gewerbesteuer auf 460 v.H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt 
werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO 
zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine 
Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budget-
verantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen 
Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommene Ansätze für 
planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit 
erfolgt. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze 
aus dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushalts-
jahr 2021 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haus-
haltsjahr 2021. ■

Leipzig, den .10.09.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2021/2022
Haushaltssatzung der Stadt Leipzig  

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:
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I. Vorbemerkung 

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich 
um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben 
hiervon unberührt und sind zu beachten. 

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit 

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) er-
möglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung 
des Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die 
einbezogenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungs-
berechtigt als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung 
möglich oder ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der 
Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu 
den Festlegungen 1 und 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Auf-
wendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO. 

Festlegungen: 

1.  Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 
(Schulträgeraufgaben) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 
werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 

2. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktunter-
gruppen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 
SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. 

3.  Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entspre-
chend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der 
Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGemO unter 
gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und außerplanmäßig 
sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Zweck keine Mittel 
veranschlagt sind. 

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von 
Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht um 
über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne 
des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungsgemäßen 
Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend der neuen De-
zernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der Fachämter und 
der damit verbundenen Neuzuordnung der Aufgaben (vgl. VII-DS-01278) 
sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die Mittelbereitstellung für 
den bestimmten Zweck erhalten bleibt und eine zweckentsprechende 
Zuordnung erfolgt. 

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um 
-  Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkrete Zuordnungen 

innerhalb der gleichen Produktgruppe, 
-  Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der COVID-19-Pandemie 

in das Sonderergebnis sowie 
-  Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich unterjährig 

zeigt, dass die Neuzuordnung zu einem anderen Budget haushalts-
rechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur des jeweiligen Amtes 
korrekt wäre (ggf. Abweichung Produktgruppe). 

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann das 
dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung mit der 
Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge sind ebenfalls 
umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend Hauptsatzung ist 
hierfür nicht erforderlich. ■

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2021 

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig 
für das Haushaltsjahr 2021 
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Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils 
geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  2.041.929.977 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf 2.159.196.480 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf  -117.266.503 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge auf   12.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf 950.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 11.050.000 EUR
- Gesamtergebnis auf -106.216.503 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen. des ordentlichen Ergebnisses 
 aus Vorjahren auf  0 EUR
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 53.939.683 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
 Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf  -52.276.820 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  1.930.347.622 EUR
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf  2.019.099.784 EUR
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
 Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf -88.752.162 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 150.514.918 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  295.763.506 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf -145.248.588 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss 
 oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  -234.000.750 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 166.111.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit auf 81.340.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 84.771.300 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
 im Haushaltsjahr auf   -149.229.450 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 135.271.300 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungs-Maßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 721.602.850 EUR
festgesetzt.
 

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird 
- für die Stadtkasse auf 400.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.
Gewerbesteuer auf  460 v. H.

§ 6
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt 
werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO 
zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine 
Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budget-
verantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen 
Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 7
Im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommene Ansätze für 
planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit 
erfolgt. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze 
aus dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 8
Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushalts-
jahr 2022 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9
Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haus-
haltsjahr 2022. ■

Leipzig, den .10.09.2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2021/2022
Haushaltssatzung der Stadt Leipzig  

für das Haushaltsjahr 2022
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I. Vorbemerkung 

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich 
um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeindeord-
nung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben hiervon 
unberührt und sind zu beachten. 

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit 

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) er-
möglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des 
Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die einbezo-
genen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt 
als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder 
ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den 
deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu den Festlegungen 1 und 2 
keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 
Sinne des § 79 SächsGemO. 

Festlegungen: 

1.  Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 
(Schulträgeraufgaben) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 
werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 

2. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktunter-
gruppen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 
SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. 

3.  Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entspre-
chend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der 
Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGemO unter 
gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und außerplanmäßig 
sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Zweck keine Mittel 
veranschlagt sind. 

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von 
Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht um 
über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne 
des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungsgemäßen 
Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend der neuen De-
zernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der Fachämter und 
der damit verbundenen Neuzuordnung der Aufgaben (vgl. VII-DS-01278) 
sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die Mittelbereitstellung für 
den bestimmten Zweck erhalten bleibt und eine zweckentsprechende 
Zuordnung erfolgt. 

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um 
-  Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkrete Zuordnungen 

innerhalb der gleichen Produktgruppe, 
-  Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der COVID-19-Pandemie 

in das Sonderergebnis sowie 
-  Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich unterjährig 

zeigt, dass die Neuzuordnung zu einem anderen Budget haushalts-
rechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur des jeweiligen Amtes 
korrekt wäre (ggf. Abweichung Produktgruppe). 

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann das 
dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung mit der 
Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge sind ebenfalls 
umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend Hauptsatzung ist 
hierfür nicht erforderlich. ■

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig 
für das Haushaltsjahr 2022 
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Ländliche Neuordnung: BZV Holzhausen
Stadt:     kreisfreie Stadt Leipzig
Verfahrenskennzahl: 130181

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

I. Feststellung
Die Ergebnisse der Wertermittlung im Beschleunigten Zusammen-
legungsverfahren Holzhausen werden hiermit gemäß § 32 Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546), in der geltenden Fassung i.V.m. § 6 Satz 3 
des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungs-
gesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429) festgestellt.

II. Begründung
Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu ermitteln, um die 
Teilnehmer wertgleich abfinden zu können.

In den Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung (Wert-
ermittlungskarte, Wertermittlungsrahmen) wurden die Ergebnisse der 
Wertermittlung zusammengefasst.

Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Teilnehmern in einer 
Teilnehmerversammlung am 07.06.2021 im Neuen Rathaus der Stadt 
Leipzig erläutert, von ihnen beschlossen und anschließend als Anlage 
zum Protokoll an die Teilnehmer am 07.07.2021 versandt. Schriftliche 
Einwände konnten bis zum 09.08.2021 erhoben werden.
Während der Beteiligung wurden keine Einwendungen gegen die 
Ergebnisse der Wertermittlung erhoben.

Dieser Feststellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe unter Angabe des Aktenzeichens 
62.21-130181 Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem 

ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der

Teilnehmergemeinschaft BZV Holzhausen
bei der kreisfreien Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Hausanschrift Postanschrift
Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft BZV 
Holzhausen
Stadthaus, Zi. Nr. 453
Burgplatz 1
04109 Leipzig

Stadt Leipzig
Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung
Teilnehmergemeinschaft BZV 
Holzhausen
04092 Leipzig

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter geoinformation@leipzig.de durch E-
Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 3a Abs. 2 S. 
2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Es wird gebeten den Widerspruch zu begründen. ■

Leipzig, den 15.09.2021

gez. L. Püngel
Die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft

BZV Holzhausen

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung Friedhöfe, gibt 
bekannt, dass bei nachfolgend aufgeführten Grabstätten auf den kom-
munalen Friedhöfen 3 Monate nach der öffentlichen Bekanntmachung, 
gemäß § 30 Absatz 1 und 3 der Friedhofssatzung für die Benutzung 
der von der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe vom 15.12.2010, das 
Nutzungsrecht entschädigungslos entzogen wird.
Die Nutzungsberechtigten sind trotz mehrmaliger Hinweise ihren 
Pflichten nicht nachgekommen.

Entzug des Nutzungsrechts von Grabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen

Friedhof 
Grabbezeichnung Verfallstag Verstorbener

Südfriedhof
VI. 6 Urnenrabatte 242 15.03.2029 Faust
   
Sellerhausen
V. 2 Urnenrabatte 166 04.03.2040 Koch ■
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Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der Ausstellungen, Ver-
anstaltungen und Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Museums 
Leipzig auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 2 und 73 Abs. 2 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 9 
bis 14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
zurzeit geltenden Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1  
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen des Stadtgeschicht-
lichen Museums sind entgeltpflichtig:

-  Dauerausstellungen
-  Wechsel- und Sonderausstellungen
-  Führungen
-  Veranstaltungen
-  Projekte
- Sammlungsbestände
- Sonstige Leistungen nach ANHANG 2 zu dieser Entgeltordnung
(2) Zu den Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Museums (Altes 

Rathaus, Haus Böttchergäßchen, Sportmuseum) gehören:
- Sammlung Alltagskultur/Volkskunde
- Sammlung Kunst/Kunsthandwerk
- Sammlung Stadt- und Landesgeschichte
- Sammlung Musik- und Theatergeschichte
- Sammlung Numismatik
- Sammlung Militaria
- Fotothek
- Sammlung Vor- und Frühgeschichte/Archäologie
- Sammlung wissenschaftliche Fachbibliothek/Lesesaal
- Sammlung Sportgeschichte

§ 2
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle Personen, die Leis-
tungen des Stadtgeschichtlichen Museums in Anspruch nehmen. 
Bei Minderjährigen ist Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3

Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung 
(Leistung) und nach den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4  
Höhe der Entgelte

(1)  Eintrittspreise (ANHANG 1)
(2)  Entgelte für die Benutzung der wissenschaftlichen Fachbibliothek, 

der Fotothek und der weiteren Sammlungen (ANHANG 2)
§ 5  

Ermäßigungen und Befreiungen
(1)  Ermäßigung des Eintrittspreises nach ANHANG 1 kann in An-

spruch genommen werden:
• auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen für Inhaber 

Leipzig-Pass und Ehrenamts Pass-Inhaber der Freiwilligen-Agentur 
und der sächsischen Ehrenamtskarte in Höhe von 50 % des Preises 
für Vollzahler

• von Teilnehmern/-innen an Integrationskursen, berufsbildenden 
Maßnahmen und Qualifikationskursen zur Wiedereingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt sowie Dienstleistenden im Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD), den Jugendfreiwilligendiensten, Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) und Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

• von Schülern, Auszubildenden und Studenten ab dem vollendeten 
19. Lebensjahr, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden 
in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler 

• von Inhabern der Leipzig-Card, Wehrdienstleistenden und Schwer-
behinderten mit Aus-weis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz 
mit einem Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage des entspre-
chenden Ausweises in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

•  von entgeltpflichtigen Begleitpersonen für minderjährige Besucher 

des Kindermuseums im Haus Böttchergäßchen in Höhe von 50 % 
des Preises für Vollzahler

• für Abendkarten – letzte Öffnungsstunde vor Schließung des Mu-
seums – in Höhe von 50% des Preises für Vollzahler

(2) Kein Entgelt nach ANHANG 1 ist zu entrichten:
- von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, wenn der Ausweis den 

Nachweis über die Notwendigkeit einer Begleitperson enthält.
- von Schülergruppen einschließlich deren Begleitpersonen, Kindern 

und Jugendlichen bis zum vollendeten 19. Lebensjahr, ausgenommen 
der unter Punkt D (sonstige Veranstaltungen) und unter Punkt E 
(sonstige Entgelte, Ausleihe Audioguide) festgelegten Preise.

- für Schülergruppen einschließlich deren Begleitpersonen, deren 
Teilnehmer das 19. Lebensjahr vollendet haben und sich in einem 
Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasium, Berufsschule, Stu-
dium), ausgenommen der unter Punkt D (sonstige Veranstaltungen) 
und unter Punkt E (sonstige Entgelte, Ausleihe Audioguide) fest-
gelegten Preise.

- von Mitgliedern des sächsischen Museumsbundes, von Mitgliedern 
mit ICOM-Ausweis (Internationaler Museumsbund) und von Mit-
gliedern mit DMB-Ausweis (Deutscher Museumsbund), Inhabern 
eines Presseausweises, Mitgliedern der Hieronymus-Lotter-Gesell-
schaft zur Förderung des Stadtgeschichtlichen Museums e. V.

- Multiplikatorenschulungen (z. Bsp. Lehrer, Referendare, Erzieher, 
Stadtführer, Studierende der museumsrelevanten Fächer).

- von Vertrags- und Kooperationspartnern, Leihgebern und Mitwir-
kenden des Publikumsbeirates des Stadtgeschichtlichen Museums

- am ersten Mittwoch eines Monats und für eine am ersten Mittwoch 
in jedem Monat jeweils 17.00 Uhr angebotene Führung durch das 
Stadtgeschichtliche Museum.

- im Rahmen von Museumsfesten, Tagen der offenen Tür etc.
- für Marketingzwecke dürfen 100 Tickets p.a. i.R. z.B. für Verlosungen 

entgeltfrei vergeben werden (bis 100 St./Jahr).
- für Marketingzwecke z.B. „Gutscheinhefte“ anbieten (zwei für 1 

Preis), dafür Gratiseintrag des Kooperationspartners in diesem Heft.
- zu den Ausstellungseröffnungen.
(3)  Ermäßigung des Entgelts für die Benutzung der Sammlungen nach
 ANHANG 2 - für Veröffentlichungen von Sammlungsobjekten in 

Höhe von 50 % des Grun-dentgeltes (siehe Anhang 2, Anlage 1, 
Punkt 3 a – c) kann mit folgender Maßgabe in An-spruch genommen 
werden:

- für nachweisbar wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke 
(Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnützigen 
Zwecken auch durch eine widerrufliche und be-fristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes, zu belegen.).

- für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsge-meinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Be-nutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

(4) Kein Entgelt ist zu entrichten nach ANHANG 2 für die Benutzung 
des Lesesaals der Biblio-thek inklusive der dort vorhandenen Re-
cherchemöglichkeiten.

(5) Keine Entgelterhebung für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die 
Nutzung der Sammlung

(6) Ermäßigungen können nicht kumulativ beansprucht werden. Maß-
geblich ist die im Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 6  
In-Kraft-Treten/Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft und gilt bis zum 
31.12.2022 bzw. bis zum In-krafttreten einer neuen Entgeltordnung 
auf Beschluss des Stadtrates. ■

Leipzig, 16.09.2021
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt  
Leipzig für das Stadtgeschichtliche Museum
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Entgelte für Ausstellungen und Veranstaltungen
Eintrittspreise  
A. Dauerausstellungen
 Altes Rathaus, Schillerhaus, Museum zum Arabischen Coffee 

Baum
     (in €)
Altes Rathaus
 Einzelkarte Vollzahler 6,00
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % 3,00
 
 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) 5,00
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00

 Gewerbsmäßige Führungen externer Anbieter sind im 
 Alten Rathaus des Stadtgeschichtlichen Museums nur 
 nach vorheriger Genehmigung
 und gegen Entrichtung von 1,00 Euro pro Person 1,00
 
Schillerhaus
 Einzelkarte Vollzahler 3,00
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % 1,50

 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) 2,50
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00

Museum zum Arabischen Coffe Baum
 Einzelkarte Vollzahler entgeltfrei
 Einzelkarte ermäßigt nach § 5 50 % entgeltfrei

 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen (Erwachsene/pro Person) entgeltfrei
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00

B. Sonderausstellungen
Haus Böttchergäßchen (in €)
 Einzelkarte* Vollzahler 4,00 – 15,00
 Einzelkarte* ermäßigt nach § 5, 50 % 2,00 - 7,50

 Schülergruppen mit pädagogischer Betreuung (je Schüler) 1,00
 Gruppen ab 10 Personen * (Erwachsene/pro Person) 3,00
 Zuschlag für Führung von Besuchergruppen (Erwachsene) 60,00

* Der Preis für Sonderausstellungen wird in Abhängigkeit von Größe, 
Umfang und Aufwand bis maximal/pro Person 15,00 € festgelegt.

C. Kombikarten

Kombikarten für Dauer- und Sonderausstellungen
Altes Rathaus, Schillerhaus, Haus Böttchergäßchen
Kombikarte Vollzahler  12,00
Kombikarte ermäßigt nach § 5, 50 % 6,00

Jahreskombikarte 12 Monate
(gültig für den Besuch der Dauer- und Sonderausstellung)
Jahreskombikarte Vollzahler  50,00
Jahreskombikarte ermäßigt nach § 5, (50%) 25,00
D. Sonstige Veranstaltungen

- Gruppen in Schul- und Ausbildungsverhältnissen (Schüler, 
 Azubis, Studierende, Teilnehmende von Sprach- und 
 Integrationskursen etc. mit pädagogischer Betreuung)  1,00
- Einzelkarte für Kurzführungen bis max. 15 Minuten 1,00
 
- Geburtstage und vergleichbare Formate bis 10 Personen 90,00

- Materialkosten für gestalterische Arbeiten (zusätzlich 
 zum Eintritt pro Person je nach Kosten und 
 Aufwand bis maximal)  8,00

- Workshops je nach Kosten und Aufwand 
 pro Person bis max. 18,00

- Workshop für Gruppen bis max. 90,00

- Mehrtägige Kurse oder Kolleg-Veranstaltungen 
 pro Person max. 400,00

- Ferienveranstaltungen:
 Schüler ohne Ferienpass  2,00
 Schüler mit Ferienpass  1,00

- Für Sonderveranstaltungen werden Eintrittspreise je nach Kosten 
und Aufwand bis maximal 60,00 € erhoben.

E. Sonstige Entgelte

Ausleihe Audioguide-Gerät 3,00

Abendkarte
(letzte Öffnungsstunde vor Schließung des Museums, 
ermäßigt nach § 5 (1) Pkt.6)
- Altes Rathaus  3,00
- Schillerhaus  1,50 
- Haus Böttchergäßchen 2,00 – 7,50

Nutzung oder Freischaltung von digitalen Sonderanwendungen oder 
Multimedia- Formaten bis 4,00.

Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten werden die entstehenden 
Nebenkosten entsprechend des tatsächlichen Aufwands berechnet.

Die Festlegung der Entgelte für das Völkerschlachtdenkmal und das 
Forum 1813 erfolgt in Zuständigkeit der Stiftung Völkerschlacht-
denkmal. ■

Eintrittspreise für das Stadtgeschichtliche Museum  
(Altes Rathaus, Haus Böttchergäßchen, Schillerhaus,  

Museum zum Arabischen Coffe Baum)
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(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. Im Falle einer Umsatz-
steuerpflicht wird die Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)

     (Alle Angaben
      in €)

1. Lesesaal/Bibliothek Neubau Böttchergäßchen
Für die Benutzung des Lesesaals der Bibliothek inklusive der dort 
vorhandenen Recherchemöglichkeiten wird kein Entgelt erhoben.
Für Anfragen, die Nachforschungen in den Sammlungs- und Biblio-
theksbeständen durch Mitarbeiter/innen des Museums erforderlich 
machen, wird ein Entgelt entsprechend Pkt. 2 – Wissenschaftliche 
Dienste/Beantworten von Anfragen erhoben.

2. Wissenschaftliche Dienste/Beantworten von Anfragen
je angefangene 30 min Arbeitsaufwand 10,00

3. Veröffentlichungsentgelt für Sammlungsobjekte
a)  Grundpreis Printmedien je Objekt 40,00
b)  Grundpreis in Filmen, Fernseh- und 
 Tonaufzeichnungen je Objekt 40,00
c)  Grundpreis im Internet u. a digitalen Medien je Objekt 40,00
Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden und 
gelten pro Abbildung, Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine 
Weiterverwertung des Filmmaterials in anderen Produktionen, eine 
Speicherung des Archiv- und Sammlungsgutes auf elektronische 
Bildträger und die Überlassung aufgezeichneter Bildinformationen an 
Dritte ist nicht gestattet. Das Stadtgeschichtliche Museum ist bei allen 
Veröffentlichungen als Quelle des Originals auszuweisen.

4. Anfertigung von Reproduktionen
Scannen einer Vorlage bis zum Format A 3 
Pro Vorlage/Seite  15,00

Mengenrabatt i. H. von 30 % ab 50 Vorlagen/Seiten
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Anfertigung von Reproduk-
tionen. Müssen Objekte neu reproduziert werden, erfolgt das durch 
Dienstleister. Die Kosten dafür sind zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister zu vereinbaren. Dem Stadtgeschichtlichen Museum ist 
von jeder Aufnahme ein Duplikat kostenfrei zu überlassen.

5. Anfertigung von Fotografien, bzw. Video-, Filmerlaubnis
Fotoerlaubnis  entgeltfrei
Die Anfertigung von Fotografien und Filmaufnahmen von Museums-
gegenständen und Räumen des Museums für gewerbliche Zwecke 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch das Stadtgeschichtliche 
Museum in Form einer Genehmigung durch den Direktor oder einer 
von ihm beauftragten Person. Die Ausstellung der Genehmigung ist 
entgeltfrei.

Für Foto- und Filmaufnahmen (gewerblich) werden berechnet:
Berechnungstakt pro 60 min 100,00

6. Sonstige Entgelte
Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden auf Verpackungs- 
und Portokosten 20 % Gemeinkosten berechnet.

Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind (z. B. 
Reisekosten, spezielle Materialien, Kosten Dritter), werden in Höhe 
der Einzelkosten zuzüglich 20 % Gemeinkostenzuschlag in Rechnung 
gestellt.

Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € berechnet.

Stornierung von Führungsanmeldungen:
- bis 3 Werktage vor dem Termin kostenfrei.
- bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme erfolgt die Zah-

lung/Rechnungsstellung von 50 % der Führungsgebühr. ■

Entgelte für die Nutzung der der Sammlungen des  
Stadtgeschichtlichen Museums (Altes Rathaus,  

Haus Böttchergäßchen, Sportmuseum)



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/2021 · 18.09.2021

12

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der Ausstellungen, Ver-
anstaltungen und Sammlungen des Museums der bildenden Künste 
Leipzig auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, 2 Nr. 20, 41 Abs. 2 und 
73 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung sowie §§ 10 bis 14 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der aktuellen Fassung 
folgende Entgeltordnung:

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen des Museums der 
bildenden Künste sind entgeltpflichtig:

-  Dauer- und Sonderausstellungen
-  Führungen
-  Museumspädagogischen Veranstaltungen
-  Sonderveranstaltungen
-  Sonstige Leistungen und Sammlungen nach ANHANG 2 zu dieser 

Entgeltordnung
§ 2 

Entgeltschuldner
(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle Personen, die Leis-

tungen des Museums der bildenden Künste in Anspruch nehmen. 
Bei Minderjährigen ist Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3

Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung 
(Leistung) und nach den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4 
Höhe der Entgelte

(1) Eintrittspreise (ANHANG 1 zur ANLAGE 1)
(2) Entgelte für Sonstige Leistungen (ANHANG 2 zur ANLAGE 1)

§ 5 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach ANHANG 1 kann in Anspruch 
genommen werden:

1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen für Inhaber des 
Leipzig-Passes, für Ehrenamts Pass-Inhaber der Freiwilligen-Agen-
tur Leipzig e.V. und der Sächsischen Ehrenamtskarte in Höhe von 
50 % des Preises für Vollzahler

2.  von Schülern und Auszubildenden ab dem vollendeten 19. Lebens-
jahr, Studenten, Inhaber der Leipzig-Card, Wehr- und Zivildienst-
leistenden und Schwerbehinderten mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 
Schwerbehindertengesetz mit einem Behinderungsgrad ab 50 % 
gegen Vorlage der entsprechenden Ehrenamtskarte in Höhe von 
50 % des Preises für Vollzahler

3.  für Teilnehmer an Integrationskursen, berufsbildenden Maßnahmen 
und Qualifikationskursen zur Wiedereingliederung auf dem Arbeits-
markt sowie Dienstleistenden im Bundesfreiwilligendienst (BFD), 
den Jugendfreiwilligendiensten Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ, FSJ 
Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) und Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) Ermäßigung in Höhe von 50%

 Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang der Ausstellungen 
und ggf. Einschränkungen durch Umbaumaßnahmen.

4.  für Abendkarten letzte Öffnungsstunde vor Schließung des Mu-
seums zahlt jeder Besucher 50 % des jeweiligen Tarifes nach Abs. 
1 Nr.1-3.

5.  Ermäßigungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen sind 
möglich.

(2) Kein Eintritt nach ANHANG 1 ist zu entrichten:
1. von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 19. Lebensjahr.
2. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, wenn der Ausweis den 

Nachweis über die Notwendigkeit einer Begleitperson enthält.
3. von Schüler- und Seminargruppen, deren Teilnehmer das 19. 

Lebensjahr vollendet haben und die sich in einem Ausbildungs-
verhältnis befinden (Schule, Ausbildung, Studium), einschließlich 
deren offizielle Begleitpersonen.

4. von Mitgliedern des Neuen Leipziger Kunstvereins e.V., des Freun-
deskreises Max Klinger e.V., des Vereins der Förderer des Museums 

der bildenden Künste Leipzig e.V. sowie von Mitgliedern ihrer 
Kooperationspartner, von Mitgliedern mit DMB-, ICOM - Ausweis 
(Internationaler Museumsbund), des Deutschen Museumsbundes 
(MDB) und von Mitgliedern des Bundes Bildender Künstler (BBK).

5. von Künstlern, von Leihgebern (Personen bzw. deren Vertreter, 
welche mit dem Museum einen Leihvertrag geschlossen haben) 
und von Vertragspartnern (Projektbeteiligte Künstler sowie gemäß 
einzelvertragliche Festlegungen) der Sammlung.

6. für Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, Referendare, Erzieher, 
Stadtführer, Studierende der museumsrelevanten Fächer sowie der 
Erziehungswissenschaft und der Fachpädagogik).

7. zu den Ausstellungseröffnungen.
8. am ersten Mittwoch eines jeden Monats.
9. Das Museum kann maximal 3 weitere Tage im Jahr als eintrittsfreie 

Tage bestimmen (z. B. anlässlich besonderer Tage wie Museumsfest, 
Jahrestage, Todestage der ausgestellten Künstler).

(3) Ermäßigungen für Sonstige Leistungen nach ANHANG 2 können 
in Anspruch genommen werden für Veröffentlichungen von ver-
wahrten Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des Grundentgeltes 
(siehe Anhang 2):

• für nachweisbar wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke 
(Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnützigen 
Zwecken auch durch eine widerrufliche und befristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes zu belegen.) Anstelle des Entgelts 
kann auch ein vollständiges Belegexemplar kostenfrei dem Museum 
überlassen werden.

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, die Länder und Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Stiftungen des öffentlichen Rechts 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich- 
rechtlichen Religionsgemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird

(4) Kein Entgelt nach ANHANG 2 wird erhoben für die Nutzung 
der Bibliothek/Lesesaal und Inanspruchnahme der Sammlungen:

1. die Nutzung der Bibliothek/Lesesaal ist grundsätzlich entgeltfrei.
2. für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die Inanspruchnahme der 

Sammlungen nach ANHANG 2
3. für die Inanspruchnahme der Sammlungen nach ANHANG 2 zu 

folgenden Zwecken:
• für die Bereitstellung geeigneter vorhandener digitaler Daten-

bestände (Open Data) für die nichtkommerzielle Nutzung und 
Weiterverwendung über eine offene Schnittstelle bzw. ein auto-
matisiertes Download-Portal.

• für nachweisbar wissenschaftliche, künstlerische oder gemein-
nützige Zwecke (Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch eine widerrufliche und 
befristete vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes, zu belegen.).

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, die Länder und Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen.

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

• für einfache Beratung oder Auskunftserteilung ohne Inanspruch-
nahme von Sammlungsobjekten oder archivarischen Hilfsmitteln.

(5) Ermäßigungen können nicht kumulativ beansprucht werden. Maß-
geblich ist die im Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 6 
In-Kraft-Treten/Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft und gilt bis zum 
31.12.2022 bzw. bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auf 
Beschluss des Stadtrates.  ■
Leipzig, 16.09.2021     Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Privatrechtliche Entgeltordnung der  
Stadt Leipzig für das 

Museum der bildenden Künste
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1. Eintrittspreise für Tageskarten
Tageskarte Tarif*
Tageskarte Vollzahler   4,00 € - 15,00 € 
Tageskarte ermäßigt nach § 5 – 50% 50% des Preises für Vollzahler
Gruppenbesucher ab 10 Personen  75% des Preises für Vollzahler
Abendkarten für die letzte Öffnungsstunde 
kosten    50 % des jeweiligen Tarifes 
Zuschlag für Führung von Besuchergruppen 
60-90 min. (Erwachsene)   75,00 €
Zuschlag für fremdsprachige Führungen  10,00 €
*  Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang der Ausstellungen und ggf. 

Einschränkungen durch Umbaumaßnahmen.
Stornierung von Führungsanmeldungen sind 
-  bis 3 Werktage vor dem Termin   kostenfrei
-  bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme 
  Zahlung/Inrechnungstellung von  50 % der Führungsgebühr
Im Rahmen der Realisierung von Kooperationsvereinbarungen kön-
nen Ermäßigungen von 50 % auf die regulären „Vollzahler“-Preise 
gewährt werden.
Für Marketingzwecke können bis zu 100 Freitickets im Jahr zur Ver-
fügung gestellt werden (z. B. Verlosung) bzw. Einträge in Gutschein-
heften vorgenommen werden (Zwei zum Preis von einem).
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintritt und Neben-
kosten nach Bedarf und Aufwand zu bezahlen.
Ausstellungseröffnungen/Presse sind eintrittsfrei.
2. Eintrittspreise für Jahreskarten
Jahreskarte MdbK
Jahreskarte Vollzahler  45,00 €
Jahreskarte 50 % ermäßigt nach § 5 – 50%  22,50 €

3. Eintrittspreise für Veranstaltungen
A. Kunstvermittlung für angemeldete Gruppen
Schülergruppen (Teilnehmer bis zum vollendeten 19. Lebensjahr) **  
je Schüler Tarif S (60 min.)   1,50 €
je Schüler Tarif M (90 min.)   2,50 €
je Schüler Tarif L (120 min.)  3,00 €
je Schüler Tarif XL 
Grundpreis Tarif L und zusätzliche Abrechnung nach Aufwand
**  nur nach vorheriger Anmeldung, Entgelte gelten auch für Schülergruppen, 

deren Teilnehmer das 19. Lebensjahr vollendet haben und sich in einem Aus-
bildungsverhältnis befinden (Gymnasium, Berufsschule, Studium)

B. Offenes Wochenendprogramm für Familien
Emdebeka offenes Wochenendangebot 
90 Minuten mit Praxisteil ***  3,00 €
Emdebeka fämili Familienführung 60 Minuten ***   1,50 €
*** Teilnehmer ab vollendetem 19. Lebensjahr zahlen den Eintritt zur Dauer-

ausstellung
C. Ferienveranstaltungen
Schüler ohne Ferienpass   2,00 €
Schüler mit Ferienpass   1,00 €
D. Sonstige Veranstaltungen
Für Sonderveranstaltungen, die durch das MdbK mit externen Vertrags-
partnern organisiert werden (z.B. Lesungen, Musikveranstaltungen) 
werden Eintrittspreise je
nach Kosten und Aufwand  bis maximal 50,00 € erhoben.
Geburtstage und vergleichbare Formate 
für Kinder oder Erwachsene 90,00 € 
4. Sonstige Entgelte
Fotoerlaubnis    im Eintritt enthalten ■

Museum der bildenden Künste Leipzig
Preise für Ausstellungen und Veranstaltungen,  

gültig ab 01.01.2021

Museum der bildenden Künste
2. Entgelte für Sonstige Leistungen und Sammlungen,  

gültig ab 01.01.2021

1. Bibliothek/Lesesaal
Der Besuch inkl. der vorhandenen Recherchemöglichkeiten ist entgeltfrei.
2. Veröffentlichungsentgelt für verwahrte Sammlungsobjekte bei Abdruck der
Reproduktion in sw/Farbe
Die Nutzungs- und Verwendungsrechte werden nach den Regelungen des Urheberschutzgesetzes vergeben,
insbesondere mit:
-  Festlegungen des Nutzungszweckes
-  Verbot der unbefugten Weitergabe an Dritte
-  Veränderungsverbot des zur Verfügung gestellten Werkes
-  Nennungspflicht für Herkunftsnachweis und Fotografenname
-  Verpflichtung des Nutzers zur Wahrung der Rechte Dritter (Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrecht)
-  Vereinbarung über die Ablieferung von Belegexemplaren
-  Schadenersatzforderungen bei Vertragsverstößen
Der Bildnachweis lautet Museum der bildenden Künste Leipzig.
Gebühren für Veröffentlichungen im Ausland werden vorab erhoben.
a) auf Titelseite, Vorsatzblatt oder Schutzumschlag, Bucheinband, Cover, Kassetten,
Hüllen für sonstige Medien (z.B. CD, CD-Rom, DVD) und Ansichtskarten
Auflage
</= 1.000         80,00 €
</= 5.000        150,00 €
</= 10.000        250,00 €
</= 50.000        300,00 €
</= 100.000        350,00 €
</= 200.000        400,00 €
</= 300.000       500,00 €
> 300.000        600,00 €
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b) in Publikationen (Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Prospekte u .ä.) in sw/Farbe
Auflage   1/4 Seite (in €)  1/2 Seite (in €)  1/1 Seite (in €)  2/1 Seiten (in €)
</= 1.000  20,00/25,00 25,00/30,00  30,00/35,00   35,00/40,00
</= 5.000 40,00/45,00  45,00/50,00  50,00/55,00   55,00/60,00
</= 10.000  65,00/70,00  70,00/75,00  75,00/80,00   80,00/85,00
</= 50.000 80,00/85,00  85,00/90,00  90,00/95,00   95,00/100,00
</= 100.000 130,00/140,00  140,00/150,00  150,00/160,00 180,00/200,00
</= 200.000  150,00/170,00  170,00/200,00  200,00/220,00 220,00/250,00
</= 300.000  200,00/230,00  230,00/250,00  250,00/280,00 280,00/300,00
> 300.000  250,00/280,00  280,00/300,00  300,00/330,00 330,00/350,00
c) für Kalender, Plakate, Kunstdrucke, Aufkleber in sw/Farbe
Auflage   < A4 (in €)  < A3 (in €)  < A1 (in €)  > A1 (in €)
</= 1.000  40,00/75,00  55,00/100,00  75,00/135,00   200,00/300,00
</= 5.000  55,00/100,00  75,00/135,00  110,00/200,00   300,00/450,00
</= 10.000  65,00/120,00 75,00/160,00  130,00/250,00   350,00/500,00
</= 50.000  85,00/210,00  125,00/165,00  190,00/250,00   400,00/600,00
</= 100.000  105,00/140,00  150,00/200,00 230,00/300,00   450,00/650,00
</= 200.000  200,00/280,00 300,00/400,00  450,00/600,00   500,00/700,00
</= 300.000  400,00/470,00  500,00/570,00  600,00/700,00   650,00/800,00
> 300.000  500,00/600,00  650,00/800,00  800,00/950,00   900,00/1.000,00
Sonderformate auf Anfrage
d) für Filme, Videos je Bild in sw/Farbe
Auflage
</= 2.000     80,00 €/150,00 €
</= 5.000    150,00 €/200,00 €
> 5.000     200,00 €/265,00 €
e) im Fernsehen
Sendung bis 30 sec.
Einmalig   80,00 €/150,00 €
mehrmalig    160,00 €/300,00 €
Sendung über 30 sec. entsprechende Multiplikation des Grundpreises.
f) im Internet
</= 1 Jahr    80,00 €
für jedes weitere Folgejahr    50,00 €
nach Ablauf erneuter Antrag notwendig
g) für einmalige Präsentationen (Power-Point oder vergleichbar)  kostenfrei
h) für sonstige Leistungen
Nachdruck  50€ je angefangene Stunde
unveränderte Nachauflage  50% der Erstgebühr
veränderte Nachauflage  mindestens 75% der Erstgebühr
Digitale Publikationen/Reader/ebooks/Apps
sowie Social Media nach Anzahl Fans/Follower
nach Anzahl Downloads 
<1.000    Grundgebühr  40,00 €
>/=1.000-10.000  pro 1.000   10,00 €
>10.000-100.000  pro 10.000   10,00 €
ab 100.000   pro 100.000   10,00 €
3. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen
Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen werden
Entgelte in Höhe von 10,00 € pro angefangene halbe Stunde erhoben.  10,00 €
4. Reprografische Leistungen einschl. Bearbeitung von Fotoaufträgen
a) Bearbeitung von Fotoaufträgen (generelle Bearbeitungsgebühr)   8,00 €
b) Reproduktionen
Scannen einer Vorlage bis Format A3 ohne Bildbearbeitung  15,00 €
Brennen einer CD    15,00 €
Bereitstellung von digitalem Bildmaterial ((pro Aufnahme)  15,00 €
5. Ausleihe von Reproduktionen ( z.B. Ektachrome u.a. Vorlagen)
Leihgebühren für die Ausleihe von Reproduktionen 
(pro Reproduktion) bis zu 2 Monaten  40,00 €
Leihgebühr (je Reproduktion) für jede weitere Woche   15,00 €
6. Sonstige Entgelte
Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden zu Verpackungs- und Portokosten
zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet.
Gebühren und Rechnungslegung ins Ausland werden vorab erhoben.
Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind (z.B. Reisekosten,
spezielle Materialien, Kosten Dritter) werden in Höhe der Einzelkosten zuzüglich
20% Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt.
Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € berechnet.
Bei allen weiteren Leistungen erfolgt die Orientierung an den Tarifen der Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst.
Fotoerlaubnis    entgeltfrei ■
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Präambel
Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der Ausstellungen, Ver-
anstaltungen und Sammlungen des Naturkundemuseums Leipzig 
(nachfolgend NKM) auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 2 und 73 Abs. 2 
der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit 
den §§ 9 bis 14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
in der zurzeit geltenden Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1 
Allgemeines

Das NKM ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Leipzig. Für die 
Benutzung/Inanspruchnahme werden Entgelte auf privatrechtlicher 
Basis nach dieser Ordnung erhoben. Das Profil des NKM entspricht 
durch die untrennbare Verbindung zwischen Sonderausstellungs- und 
Dauerausstellungsfläche nur in Teilen dem der anderen Leipziger 
Museen. Die Entgeltordnung hebt sich dementsprechend von den 
übrigen Häusern der Stadt Leipzig ab. In der vorliegenden Entgelt-
ordnung wurden bisher sehr unterschiedliche Entgeltregelungen 
vereinheitlicht und vereinfacht.

§ 2 
Entgeltpflicht

(1) Für den Besuch, die Nutzung sowie die Inanspruchnahme von 
Leistungen einer öffentlichen Einrichtung oder eines Teils der 
öffentlichen Einrichtung werden Entgelte erhoben nach Maßgabe 
des unter §§ 2 bis 6 beigefügten Entgelttarifs. Abweichungen hier-
von sind in begründeten Fällen zulässig. Freikarten für Sonder-
veranstaltungen können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in 
angemessener Anzahl vergeben werden.

(2) Nachfolgende Leistungen des NKM sind entgeltpflichtig:
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Führungen
- Sonderveranstaltungen
- Sammlungen 
- Eintritt für Wissenschaftliche Spezialbibliothek  
- Sonstige Leistungen dieser Entgeltordnung 

§ 3 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle Personen, die Leis-
tungen des NKM in Anspruch nehmen. Bei Minderjährigen ist 
Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 4 

Entgeltbemessung
(1) Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß und nach 

den durchschnittlich verursachten Kosten der Nutzung (Leistung).
§ 5 

Höhe der Entgelte
(1) Entgelte für Eintritte, museumspädagogische Angebote, Führungen 

und Sonderveranstaltungen werden entsprechend (ANHANG 1) 
erhoben.

(2) Entgelte für die Benutzung der wissenschaftlichen Dienste, Ver-
öffentlichung von Sammlungsobjekten und sonstiger Leistungen 
werden entsprechend (ANHANG 2) erhoben.

§ 6 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach ANHANG 1 kann in Anspruch 
genommen werden:

1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen für Inhaber des 
Leipzig-Passes in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler.

2. von Schülern und Auszubildenden ab vollendetem 19. Lebensjahr, 
Studenten, Inhabern der Leipzig-Card, Bundesfreiwilligendienst-
leistenden und Schwerbehinderten mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 
Schwerbehindertengesetz mit einem Behinderungsgrad ab 50 % 
gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises auf 50 % des Preises 
für Vollzahler.

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt  
Leipzig für das Naturkundemuseum

(2) Ermäßigung für museumspädagogische Angebote nach ANHANG 
1 kann in Anspruch genommen werden von Kindergruppen (be-
stehend aus max. 5 Kindern + Betreuer).

(3) Kein Entgelt nach ANHANG 1 ist zu entrichten:
1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, die nachweislich zur 

Mitnahme einer Begleitperson berechtigt sind.
2. von Mitgliedern des Vereins „Freunde und Förderer des Natur-

kundemuseums Leipzig e.V.“.
3. für Ausstellungseröffnungen des NKM.
4. für Multiplikatorenschulungen des NKM.
5. am ersten Mittwoch eines jeden Monats.
6. von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bis zum voll-

endeten 19. Lebensjahr, ausgenommen Veranstaltungen in den 
Ausstellungen, Sonderveranstaltungen und sonstige Entgelte.

(4) Ermäßigungen des Entgelts für die Benutzung der Bibliothek und 
der Sammlungen nach ANHANG 2 können nach Maßgabe folgender 
Absätze in Anspruch genommen werden:

1. für Tageskarten auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen 
für Inhaber des Leipzig-Passes in Höhe von 50 % des Entgelts für 
Vollzahler.

2. für Tages- und Jahreskarten von Schülern und Auszubildenden 
ab vollendetem 19. Lebensjahr, Studenten und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit einem 
Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden 
Ausweises in Höhe von 50 % des Entgelts für Vollzahler.

3. Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller 
Anliegen werden Entgelte in Höhe von 22,00 € pro angefangene 
halbe Stunde erhoben. Bei wissenschaftlichen Diensten/An-
liegen wird eine Ermäßigung in Höhe von 50 % gewährt, wenn 
Sammlungsobjekte veröffentlicht werden. Die Rechte sind an die 
jeweilige Einzelproduktion gebunden und gelten pro Abbildung, 
Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine Weiterverwertung 
des Filmmaterials in anderen Produktionen, eine Speicherung des 
Archiv- und Sammlungsgutes auf elektronische Bildträger und die 
Überlassung aufgezeichneter Bildinformationen an Dritte ist nicht 
gestattet. Das Naturkundemuseum ist bei allen Veröffentlichungen 
als Quelle des Originals auszuweisen.

(5) Kein Entgelt für die Nutzung der Sammlungen nach ANHANG 2 
wird erhoben bei Inanspruchnahme:

1. Für nachweisbar wissenschaftliche, künstlerische oder gemein-
nützige Zwecke (Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch eine widerrufliche und 
befristete vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes zu belegen.).

2. In Amts- und Rechtshilfesachen für Bund, Länder und Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Stiftungen des öffentlichen Rechts und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland.

3. Für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

4. Für einfache Beratung oder Auskunftserteilung ohne Inanspruch-
nahme von Sammlungsobjekten oder archivarischen Hilfsmitteln.

(6) Ermäßigungen können nicht kumulativ beansprucht werden. Maß-
geblich ist die im Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 7 
In-Kraft-Treten 

Die Entgeltordnung wird im Leipziger Amtsblatt veröffentlicht und 
tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige privatrecht-
liche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für das NKM Beschluss Nr. 
RBV-460/10 der Ratsversammlung vom 18. August 2010 außer Kraft. ■

Leipzig, 16.09.2021
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister
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Leistungen ab 01.01.2021

Dauerausstellungen und Sonderausstellungen 
Einzelkarte für die Dauer- und Sonderausstellung Vollzahler 2 Euro
Einzelkarte ermäßigt nach § 6 (50 %) 1 Euro
2. Museumspädagogische Angebote und Sonderveranstaltungen
Kindergeburtstag
max. 12 Personen, inklusive Begleitperson

pauschal 90 Euro

Entgelt für Sonderveranstaltungen (z. B. Vorträge oder Lesungen) je nach 
Kosten und Aufwand (je Person)

wird je Veranstaltung kalkuliert

Führung (60 min)
Führung (60 min) + Kreativangebot (30 min)

50 Euro
75 Euro

Führung von Besuchergruppen mit Ermäßigungsanspruch nach § 6
Führung (60 min)
Führung (60 min) + Kreativangebot (30 min)

 
 
25 Euro
37,50 Euro

Stornierung von Führungsanmeldungen
- bis 3 Tage vor dem Termin => kostenfrei
- bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme => Zahlung von 50 % 
der Führungsgebühr

Zahlung von 50 % der Führungsgebühr

Zuschlag Führungen in Fremdsprache 30 Euro
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintritt und Neben-
kosten zu bezahlen (Nebenkosten bestehen aus Bewachung, Gebäude-
bewirtschaftung und Technikpauschale, diese werden je Veranstaltung 
gesondert kalkuliert, max. 5 € )

75 Euro + Nebenkosten je Führung 

Entgelte für die Nutzung der wissenschaftlichen  
Fachbibliothek, der Wissenschaftlichen Dienste/ 

Bearbeitungen spezieller Anliegen und der sonstigen 
Entgelte des Naturkundemuseums

Leistungen ab 01.01.2021

3. Bibliothek  
Tageskarte Vollzahler 2,00 Euro
Tageskarte ermäßigt nach § 6 (50 %) 1,00 Euro

4. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen  

Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen wer-
den Entgelte in Höhe von 22,00 € pro angefangener halben Stunde erhoben. 

22,00 Euro

Entgelte für das Naturkundemuseum
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Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden und gelten 
pro Abbildung, Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine Weiterver-
wertung des Filmmaterials in anderen Produktionen, eine Speicherung 
des Archiv- und Sammlungsgutes auf elektronische Bildträger und die 
Überlassung aufgezeichneter Bildinformationen an Dritte ist nicht gestattet.
Das Naturkundemuseum ist bei allen Veröffentlichungen als Quelle des 
Originals auszuweisen.

Für die Veröffentlichungen von Sammlungsobjekten gilt eine Er-
mäßigung in Höhe von 50 %.

5. Sonstige Entgelte 

Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden Verpackungs- und Por-
tokosten zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet. Alle sonstigen Kosten, 
die mit einem Auftrag verbunden sind (z.B. Reisekosten, spezielle Mate-
rialien, Kosten Dritter) werden in Höhe der Einzelkosten zuzüglich 20% 
Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt. Rechnungsumschreibungen 
werden mit 15,00 € berechnet.

20% Gemeinkostenzuschlag

Fotoerlaubnis entgeltfrei

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der Ausstellungen, Veran-
staltungen und Sammlungen des GRASSI Museums für Angewandte 
Kunst auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 20, 41 Abs. 2 und 
73 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbin-
dung mit den §§ 10 bis 14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1  
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen des GRASSI Museums 
für Angewandte Kunst sind entgeltpflichtig:

- Dauerausstellungen und Sonderausstellungen, Grassimesse
- Führungen
- Sonderveranstaltungen
- Sammlungsbestände
- Sonstige Leistungen nach ANHANG 2 zu dieser Entgeltordnung.

§ 2  
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle Personen, die Leis-
tungen des GRASSI Museums für Angewandte Kunst in Anspruch 
nehmen. Bei Minderjährigen ist Entgeltschuldner der gesetzliche 
Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3  

Entgeltbemessung
Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem Ausmaß der Benutzung 

(Leistung) und nach den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4  
Höhe der Entgelte

1) Eintrittspreise (ANHANG 1)
2) Entgelte für die Benutzung der wissenschaftlichen Spezialbibliothek 

und der Sammlungen (ANHANG 2)
§ 5  

Ermäßigungen und Befreiungen
(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach ANHANG 1 kann in Anspruch 

genommen werden:
1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Regelungen für Inhaber des 

Leipzig-Passes und für Ehrenamts-Pass-Inhaber der Freiwilligen-
Agentur Leipzig e. V. und für Inhaber der Sächsischen Ehrenamts-
karte in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler.

2. von Schülern und Auszubildenden ab dem vollendeten 19. Lebens-
jahr sowie Studenten in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

3. von Inhabern der Leipzig-Card, Wehr- und Zivildienstleistenden 
und Schwerbehinderten mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehin-
dertengesetz mit einem Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage 
des entsprechenden Ausweises auf halbe Euro kaufmännisch ge-

Privatrechtliche Entgeltordnung  
der Stadt Leipzig für das GRASSI Museum  

für Angewandte Kunst
rundete 30 % des Preises für Vollzahler.

4. von Teilnehmern an Integrationskursen, berufsbildenden Maßnah-
men und Qualifikationskursen zur Wiedereingliederung auf dem 
Arbeitsmarkt sowie Dienstleistenden im Bundesfreiwilligendienst 
(BFD), den Jugendfreiwilligendiensten Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) und Freiwilliges Öko-
logisches Jahr (FÖJ) in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler.

5. für Abendkarten - letzte Öffnungsstunde vor Schließung des 
Museums - in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler für jeden 
Besucher.

(2) Kein Entgelt nach ANHANG 1 ist zu entrichten:
1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, wenn der Ausweis den 

Nachweis über die Notwendigkeit einer Begleitperson enthält.
2. von Mitgliedern des Freundeskreises des GRASSI Museums für 

Angewandte Kunst, von Mitgliedern mit ICOM-Ausweis (Interna-
tionaler Museumsbund), von Mitgliedern des Verbandes Deutscher 
Kunsthistoriker, des Deutschen Museumsbundes und des Sächsi-
schen Museumsbundes, von Mitgliedern des Bundesverbandes 
Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V. und von Inhabern eines 
Presseausweises.

3. für Kinder, Jugendliche und Schülergruppen bis zum vollendeten 
19. Lebensjahr mit dazugehörigen Begleitpersonen im Betreuungs-
schlüssel, ausgenommen der unter Punkt B (Sonstige Veranstaltun-
gen) und Punkt C (sonstige Entgelte) festgelegten Preise.

4. für Schülergruppen sowie dazugehörige Begleitpersonen im Betreu-
ungsschlüssel, deren Teilnehmer das 19. Lebensjahr vollendet haben 
und sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasium, 
Berufsschule, Studium), ausgenommen der unter Punkt B (Sonsti-
ge Veranstaltungen) und Punkt C (sonstige Entgelte) festgelegten 
Preise.

5. einmal im Jahr am Tag der offenen Tür / Museumsfest.
6. zu den Ausstellungseröffnungen.
7. für Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, Referendare, Erzieher, 

Stadtführer, Studierende der museumsrelevanten Fächer sowie der 
Erziehungswissenschaft und der Fachpädagogiken).

8. von Leihgebern (Personen bzw. deren Vertreter, welche mit dem 
Museum einen Leihvertrag geschlossen haben) und Vertragspart-
nern (Projektbeteiligte Künstler sowie gemäß einzelvertragliche 
Festlegungen)

9. am ersten Mittwoch eines jeden Monats
(3) Ermäßigungen des Entgelts für die Nutzung der Sammlungen nach 

ANHANG 2 können nach Maßgabe folgender Absätze in Anspruch 
genommen werden (Ermäßigungen gelten für jede Einzelposition 
in ANHANG 2):

1. für Tages- und Jahreskarten auf der Grundlage gesamtstädtischer 
Regelungen für Inhaber des Leipzig-Passes und für Ehrenamts-



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 11/2021 · 18.09.2021

18

Pass-Inhaber der Freiwilligen-Agentur Leipzig e. V. in Höhe von 
50 % des Entgelts für Vollzahler

2. für Tages- und Jahreskarten von Schülern und Auszubildenden ab 
dem vollendeten 19. Lebensjahr, Studenten, Inhabern der Leipzig-
Card, Wehr- und Zivildienstleistenden und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit einem 
Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden Aus-
weises auf halbe Euro aufgerundete 30 % des Entgelts für Vollzahler

3. für Veröffentlichungen von verwahrten Sammlungsobjekten in 
Höhe von 50 % des Grundentgeltes

• für nachweisbar wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke 
(Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnützigen 
Zwecken auch durch eine widerrufliche und befristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes, zu belegen.). Anstelle des Entgeltes 
kann im Ausnahmefall auch ein Ausgleich nur über kostenfreie 
Belegexemplare (ansonsten obligatorisch) geregelt werden.

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, die Länder und Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Stiftungen des öffentlichen Rechts 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland.

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

(4) Kein Entgelt wird erhoben:
1. für die Nutzung der Bibliothek
2. für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die Inanspruchnahme der 

Sammlungen nach ANHANG 2
3. für die Inanspruchnahme der Sammlungen nach ANHANG 2 zu 

folgenden Zwecken:

• für die Bereitstellung geeigneter vorhandener digitaler Daten-
bestände (Open Data) für die nichtkommerzielle Nutzung und 
Weiterverwendung über eine offene Schnittstelle bzw. ein auto-
matisiertes Download-Portal.

• für nachweisbar wissenschaftliche, künstlerische oder gemein-
nützige Zwecke (Der Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch eine widerrufliche und 
befristete vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes, zu belegen.).

• in Amts- und Rechtshilfesachen für den Bund, die Länder und Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen.

• für rechtliche Forschungen durch zentrale Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die Benutzung in einer 
Sache erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

• für einfache Beratung oder Auskunftserteilung ohne Inanspruch-
nahme von Sammlungsobjekten oder archivarischen Hilfsmitteln.

(5) Ermäßigungen können nicht kumulativ beansprucht werden. Maß-
geblich ist die im Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 6  
In-Kraft-Treten / Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2021 in Kraft und gilt bis zum 
31.12.2022 bzw. bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auf 
Beschluss des Stadtrates. ■

Leipzig, 16.09.2021
Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

in EUR

A. Dauer- und Sonderausstellungen sowie Grassimesse
Einzelkarte  Vollzahler 4,00 – 15,00
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 70% des Preises für Vollzahler
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 50% des Preises für Vollzahler
Jahreskarte  Vollzahler 30,00
Jahreskarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 21,00
Jahreskarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 15,00
Gruppenbesucher ab 8 Personen 75% des Preises für Vollzahler
Zuschlag für Führung von Besuchergruppen  (Dauer 1 bis 1,5 Std, bis 20 Erw.) 75,00

Im Rahmen der Realisierung von Kooperationsvereinbarungen können Ermäßigungen von 50 % auf die regulären „Vollzahler“-Preise gewährt 
werden.

Für Marketingzwecke können bis zu 100 Freitickets im Jahr zur Verfügung gestellt werden (z. B. Verlosung) bzw. Einträge in Gutscheinheften 
vorgenommen werden (Zwei zum Preis von einem).

Stornierung von Führungsanmeldungen sind bis 3 Werktage vor dem Termin kostenfrei. Bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme = 
erfolgt die Zahlung/Inrechnungstellung von 50 % der Führungsgebühr.

Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können die entstehenden Nebenkosten entsprechend des tatsächlichen Aufwands berechnet werden.

B. Eintrittspreise für Veranstaltungen in den Ausstellungen und in der Kreativwerkstatt
Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung 
(je Teilnehmer bis zum vollendeten 19 Lebensjahr) 1,00

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung 
(je Teilnehmer mit Ferienpass) 0,50

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung und Kreativwerkstatt (je Teilnehmer bis zum voll-
endeten 19. Lebensjahr) bis zu 3,00

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung
und Kreativwerkstatt (je Teilnehmer mit Ferienpass) 2,50

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung
und Kreativwerkstatt (je Teilnehmer ab dem vollendeten 19. Lebensjahr) 8,00

Entgelte für das GRASSI Museum  
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Sonderveranstaltungen für Gruppen mit pädagogischer Betreuung und Kreativwerkstatt mit Dauer ab 2 Stunden/Veranstaltung

Kindergeburtstage (je Veranstaltung bis 10 Kinder, inkl. Material) 90,00
Kindergeburtstag/Workshop (2 Erw. je Veranstaltung frei, jede weitere erw. Person) 10,00
Workshops für Gruppen (je Veranstaltung bis 10 Kinder, inkl. Material) 90,00
Workshops und Projekttage (je Teilnehmer bis zum vollendeten 19. Lebensjahr) 5,00
Workshops und Projekttage (je Teilnehmer ab dem vollendeten 19. Lebensjahr) 18,00
„GRASSI-KOLLEG“ (langfristiges Angebot mit der Vermittlung von theoretischen und praktischen 
Fähigkeiten über die Dauer eines Trimesters) zu einer Grundgebühr von: 400,00

Für noch nicht bekannte einmalige Veranstaltungen (z. B. Lesungen, Workshops, Musikveranstaltungen, Zuschläge für kostenintensives Material), 
mit denen das Museum rechnen muss, werden Eintrittspreise je nach Kosten und Aufwand bis maximal 50,00 EUR erhoben.

Für Schülergruppen, deren Teilnehmer das 19. Lebensjahr vollendet haben und sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasium, Be-
rufsschule, Studium) und deren Begleitpersonen gelten Entgelte analog denen für Gruppen mit Teilnehmern bis zum vollendeten 19. Lebensjahr.
Für Sonderveranstaltungen, die zusammen mit Vertragspartnern organisiert werden, werden Zuschläge je nach Kosten und Aufwand, der ge-
meinsam mit diesem Partner vereinbarten Leistungen bis maximal 50,00 € erhoben.

C. Sonstige Entgelte
Nutzung Mediaguide (Museums-App, auch per Leihgerät)        entgeltfrei
Fotoerlaubnis entgeltfrei
Abendkarte
(letzte Öffnungsstunde vor Schließung des Museums, ermäßigt nach § 5 (1) Pkt.5) 2,00 € bis 7,50 €

Neben den Ausstellungen und Veranstaltungen des GRASSI Museums für Angewandte Kunst werden gemeinsam durch die drei Museen im 
GRASSI Angebote für die Besucher bereitgehalten. Dazu zählen z. B. Kombikarten zum Besuch mehrerer Museen. Zu gemeinsamen Veranstal-
tungen der drei Museen im GRASSI werden gesonderte Vereinbarungen zu Eintrittspreisen zwischen den Direktoren der drei Museen getroffen. 
Dies betrifft auch Ermäßigungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zwischen den drei Museen im GRASSI und Dritten.

Eintrittspreise für das GRASSI komplett –  
alle Dauer- und Sonderausstellungen im Museum für  

Angewandte Kunst, im Museum für Völkerkunde und im 
Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig

Kombikarten für drei Museen (Dauer- und Sonderausstellungen)
Einzelkarte  Vollzahler 15,00
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 12,00
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 7,50
Kombikarten für zwei Museen (Dauer- und Sonderausstellungen)
Einzelkarte  Vollzahler 12,00
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 9,00
Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 6,00

Entgelte für die Benutzung der Bibliothek  
und der Sammlungen des  

GRASSI Museum für Angewandte Kunst
(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht wird die Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)

1. Bibliothek und Lesesaal
Die Benutzung der wissenschaftlichen Fachbibliothek des GRASSI Museums für Angewandte Kunst ist unentgeltlich.

2. Veröffentlichungsentgelt für verwahrte Sammlungsobjekte bei Abdruck der Reproduktion in schwarz-weiß/in Farbe
Die Nutzungs- und Verwendungsrechte werden nach den Regelungen des Urheberschutzgesetzes vergeben, insbesondere mit:
Festlegungen des Nutzungszweckes
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Verbot der unbefugten Weitergabe an Dritte
Veränderungsverbot des zur Verfügung gestellten Werkes
Nennungspflicht für Herkunftsnachweis und Fotografenname
Verpflichtung des Nutzers zur Wahrung der Rechte Dritter (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Eigentumsrecht)
Vereinbarung über die Ablieferung von Belegexemplaren
Schadenersatzforderungen bei Vertragsverstößen.

Der Bildnachweis lautet GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig. Gebühren für Veröffentlichungen im Ausland werden vorab erhoben.
a) auf Titelseite, Vorsatzblatt oder Schutzumschlag, Bucheinband, Cover, Kassette, Hüllen für sonstige Medien (z.B. CD, CD-Rom, DVD) 
und Ansichtskarten (in EUR)
Auflage
</=     1.000 80,00
</=     5.000 150,00
</=   10.000 250,00
</=   50.000 300,00
</= 100.000 350,00
</= 200.000 400,00
</= 300.000 500,00
>    300.000 600,00

b) in Publikationen (Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Prospekte u. ä.) in schwarz-weiß/in Farbe (in EUR)
Auflage ¼ Seite ½ Seite 1/1 Seite 2/1 Seite
</=     1.000 20,00/25,00 25,00/30,00 30,00/35,00 35,00/40,00
</=     5.000 40,00/45,00 45,00/50,00 50,00/55,00 55,00/60,00
</=   10.000 65,00/70,00 70,00/75,00 75,00/80,00 80,00/85,00
</=   50.000 80,00/85,00 85,00/90,00 90,00/95,00 95,00/100,00
</= 100.000 130,00/140,00 140,00/150,00 150,00/160,00 180,00/200,00
</= 200.000 150,00/170,00 170,00/200,00      200,00/220,00 220,00/250,00
</= 300.000 200,00/230,00 230,00/250,00 250,00/280,00 280,00/300,00
>    300.000 250,00/280,00 280,00/300,00 300,00/330,00 330,00/350,00
Sonderformate auf Anfrage

c) in Werbemitteln, für Kalender, Plakate, Kunstdrucke, Aufkleber, Flyer, Postkarten u. ä. in schwarz-weiß/in Farbe (in EUR)
Auflage < A4 < A3 < A1 > A1
</=     1.000 40,00/75,00 55,00/100,00 75,00/135,00 200,00/300,00
</=     5.000 55,00/100,00 75,00/135,00 110,00/200,00 300,00/450,00
</=   10.000 65,00/120,00 75,00/160,00 130,00/250,00 350,00/500,00
</=   50.000 85,00/210,00 125,00/165,00 190,00/250,00 400,00/600,00
</= 100.000 105,00/140,00 150,00/200,00 230,00/300,00 450,00/650,00
</= 200.000 200,00/280,00 300,00/400,00 450,00/600,00 500,00/700,00
</= 300.000 400,00/470,00     500,00/570,00 600,00/700,00 650,00/800,00
>    300.000 500,00/600,00 650,00/800,00 800,00/950,00 900,00/1.000,00
Sonderformate auf Anfrage

Auf Postern (einmalige Reproduktion und Kleinstauflagen bis 500 Exemplare)
Größe              (in EUR)
bis A4 40,00
A4 60,00
A3 80,00
A2 100,00
A1 120,00
A0 250,00

d) für Filme, Videos je Bild in schwarz-weiß/in Farbe (in EUR)
</= 2.000 80,00/150,00
</= 5.000 150,00/200,00
>    5.000 200,00/265,00

e) im Fernsehen (in EUR)
Sendung bis 30 sec
einmalig 80,00/150,00
mehrmalig 160,00/300,00
Sendung über 30 sec entsprechende Multiplikation des Grundpreises

f) im Internet – Wiedergabe in Online-Diensten (in EUR)
eine Woche 25,00
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einen Monat 30,00
sechs Monate 50,00
ein Jahr 80,00
nach Ablauf erneuter Antrag notwendig

g) für einmalige Präsentationen (Power-Point oder vergleichbar) (in EUR)
kostenfrei

h) für sonstige Leistungen (in EUR)
Anfertigung von Fotografien bzw. Video-, Filmerlaubnis zu gewerblichen Zwecken
je angefangene Stunde        50,00
Nachdruck
  Unveränderte Nachauflage       50% der Erstgebühr
  Veränderte Nachauflage       min. 75% der Erstgebühr

Digitale Publikationen/Reader/ebooks/Apps sowie Social Media (in EUR)
nach Anzahl Fans/Follower
nach Anzahl Downloads

500 30,00
1.000 35,00
2.000 40,00
3.000 55,00
5.000 80,00
7.500 100,00

10.000 140,00
15.000 150,00
20.000 170,00
30.000 190,00
50.000 240,00
80.000 300,00

je weitere 10.000 33,00

3. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen
Für wissenschaftliche Dienste werden Entgelte in Höhe von 10 EUR pro angefangene halbe Stunde erhoben.

4. Reprographische Leistungen (eigene Leistungen) (in EUR)
(eigene Leistungen)
Papierabzug schwarz-weiß 9x12 cm 2,50
dto. 13x18 cm 3,50
dto. 18x24 cm 5,50
dto. 24x30 cm 9,50
dto. 25x40 cm 14,50
Neuaufnahme mit Papierabzug schwarz-weiß 9x12 cm 11,00
dto. 13x18 cm 12,00
dto. 18x24 cm 14,00
dto. 24x30 cm 18,00
dto. 25x40 cm 22,00
Kopien schwarz-weiß auf Papier bis Format A 4 1,00
Kopien schwarz-weiß auf Papier größer A 4 bis Format A 3 2,00
Zuschlag je Kopie aus gebundenen oder gehefteten Vorlagen 0,50

5. Sonstige Entgelte (in EUR)
Color-Diapositiv  (Leihgebühr bis zu 3 Monaten 40,00
für jede weitere Woche 15,00

Bearbeitungsgebühren
Generelle Bearbeitungsgebühr 8,00

http://www.leipzig.de/amtsblatt
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